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Richtlinien zur Wahl der Württemberger Weinkönigin 

1. Der Weinbauverband Württemberg e. V. strebt durch die Wahl einer Württemberger Weinkönigin eine Unterstützung der Werbebemühungen für den Württemberger Wein an. Die Württemberger Weinwirtschaft und den Württemberger Wein in geeigneter Weise zu vertreten, ist Ziel und Aufgabe einer Württemberger Weinkönigin.

Die Wahl wird durch den Weinbauverband Württemberg e.V. durchgeführt. 

2. Zur Wahl sind Bewerberinnen zugelassen, die ihren Wohnsitz im Weinbaugebiet Württemberg haben und am Tag der Wahl das Mindestalter von 18 Jahren erreicht haben. Bewerberinnen dürfen nicht schon einmal das Amt der Württembergischen Weinkönigin oder Prinzessin ausgeübt haben.

3. Von den Bewerberinnen wird neben einem ansprechenden Gesamteindruck geistige Aufgeschlossenheit und freies Auftreten erwartet. Grundkenntnisse über Weinbau und Weinwirtschaft sind Voraussetzung und werden bei der Wahl geprüft.

4. Die Zulassung zur Wahl wird davon abhängig gemacht, dass die Bewerberin mit der Wahl und der Übernahme der damit verbundenen Verpflichtungen einverstanden sind. Eine besondere Verpflichtungserklärung, die Bestandteil dieser Richtlinien ist,  ist zu unterzeichnen.

5. Die Wahl der Württemberger Weinkönigin erfolgt durch das Wahlgremium, dessen Zusammensetzung durch den Weinbauverband Württemberg e.V. bestimmt wird.

6. Nach einer Befragung wählt das Wahlgremium unter den Bewerberinnen zwei Damen aus, über die dann nach einer weiteren Präsentation in einem Wahlgang entschieden wird, wer die Weinkönigin und die Prinzessin wird. Das Wahlgremium kann entscheiden, die Zahl der Prinzessinnen zu erhöhen. Erhält keine der Bewerberinnen im ersten oder zweiten Wahlgang eine Stimmenmehrheit, so entscheidet das Los.

7. Der Einsatz der Württemberger Weinkönigin bzw. Weinprinzessin darf nur in Abstimmung mit dem Weinbauverband Württemberg erfolgen. Die Württemberger Weinkönigin bzw. Weinprinzessin darf nur bei solchen Veranstaltungen repräsentativ in Erscheinung treten, die für die Württemberger Weinwirtschaft werbewirksam sind. Das Auftreten der Weinkönigin bzw. Weinprinzessin für einzelne Interessenten und schwerpunktmäßig zum Weinausschenken entspricht nicht ihren Aufgaben. Pflichttermine der Weinkönigin bzw. Weinprinzessin sind Veranstaltungen 


- des DWV und DWI, bei denen die Anbaugebiete eine Rolle spielen.


- des WVW und WIW wie Mitgliederversammlung, Messen mit Classics, Weingipfel, 



Landesweinprämierung, Bezirksversammlungen. 


- Präsentationsveranstaltungen der Gruppierungen.


- Repräsentationsveranstaltungen der Bundes- und Landesregierung.


- Veranstaltungen weinspezifischer Organisationen im Land  wie LVWO u.a.


- Zentrale Weinfeste.

8. Der Veranstalter hat vorab eine Erklärung über die Qualität des Einsatzes abzugeben. Voraussetzung für den Einsatz der Weinkönigin bzw. Weinprinzessin ist die Möglichkeit einer angemessenen Präsentation ihrer Persönlichkeit und des Weinlandes Württemberg. Die Wertigkeit für das Weinland muss erkennbar sein. Mindestvoraussetzung ist eine Rede der Weinkönigin bzw. Weinprinzessin.  

9. Die Weinkönigin bzw. Weinprinzessin verpflichtet sich, nur bei Veranstaltungen im Sinne dieser Richtlinien aufzutreten. Private Absprachen sind unzulässig.

10.  Die Weinkönigin erhält für den Zeitraum Ihrer Amtszeit leihweise ein Dienstauto. Die Nutzung erfolgt nach einer besonderen Regelung.

11.  Die beim Einsatz der Württemberger Weinkönigin entstehenden Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung trägt der jeweilige Veranstalter. Veranstaltungen für Mitglieder des Weinbauverbandes zahlen einen anderen Tarif als Nichtmitglieder.

12.  Der Weinbauverband Württemberg sagt eine sachgerechte Aus- und Weiterbildung der Weinkönigin und Weinprinzessin in den Bereichen Auftreten (Stil, Kleidung, Stimmbildung, Begrüßungs-Rituale, Redenaufbau, Grußwort schreiben, Umgang mit der Presse), Weinwissen und Weinbaupolitik zu,

Beschlossen 2007


VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG

Hiermit verpflichte ich mich, im Falle meiner Wahl zur Württemberger Weinkönigin oder als Weinprinzessin/Stellvertreterin jedes Auftreten in der Öffentlichkeit im Einvernehmen mit dem Weinbauverband Württemberg/Weininstitut Württemberg wahrzunehmen und mich nach dessen Weisungen zu richten. Anfragen und Wünsche hinsichtlich der Teilnahme an Veranstaltungen, die an mich gerichtet sind, werde ich deshalb unverzüglich dem Weinbauverband Württemberg zuleiten.

Insbesondere verpflichte ich mich, jede privatwirtschaftliche Ausnutzung der Stellung der Württemberger Weinkönigin, insbesondere zu Zwecken der Werbung, zu unterlassen bzw. gegen eine Ausnutzung dieser Stellung durch Dritte, die ohne mein Wissen erfolgt, einzuschreiten und diese zu verhindern sowie dies dem Weinbauverband Württemberg/Weininstitut Württemberg mitzuteilen.

Der Weinbauverband Württemberg hat bei privatwirtschaftlicher Ausnutzung des Amtes der Württemberger Weinkönigin eigene Ansprüche gegen Dritte auf Unterlassung und Schadenersatz. Etwaige Ansprüche, die der Württemberger Weinkönigin daneben noch gegen Dritte zustehen, werden hiermit im Voraus an den Weinbauverband Württemberg abgetreten.

Einen etwaigen Urlaub werde ich rechtzeitig vorher mit dem Weinbauverband Württemberg abstimmen. Im Falle des Eintretens von Umständen, die eine Ausübung des Amtes nicht mehr in vollem Umfang möglich machen verpflichte ich mich, mein Amt dem Weinbauverband Württemberg zur Verfügung zu stellen.

Die Erstellung der Autogramm-Postkarten erfolgt im Einvernehmen zwischen Weinkönigin/Stellvertreterin und Weinbauverband Württemberg. Eine einmal getroffene Entscheidung kann nur auf eigenen Kosten korrigiert werden. Dabei sind die Gestaltungsgrundsätze des Weinbauverbandes Württemberg zu beachten. Private Postkarten sind für Einsätze im Namen des Weinbauverbandes Württemberg/Weininstitutes Württemberg nicht zulässig. Ebenso dürfen keine privaten Postkarten mit dem Gestaltungskonzept des Weinbauverbandes Württemberg erstellt werden.

Ort/Datum

Unterschrift

württemberger wein-kontakt

präsident hermann hohl telefon 07134/18233


geschäftsstelle direktor karl heinz hirsch hirschbergstraße 2  74189 weinsberg 

telefon 07134/8091 fax 07134/8917 e-mail info@weinbauverband-wuerttemberg.de

öffentlichkeitsreferent gerhard schwinghammer 

telefon 0171/8644270 und 07066(912839 fax 07066/912840

e-mail: gerhard.schwinghammer@weinbauverband-wuerttemberg.de 
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